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Erster Teil 
Organisations- und allgemeine Verfahrensvorschriften 

 
§ 1  

Naturschutzbehörden 
 
(1) Oberste Naturschutzbehörde ist das für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständige Ministerium. 
 
(2) Obere Naturschutzbehörde ist das Regierungspräsidium. 
 
(3) Die Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde werden 
dem Kreisausschuss, in den kreisfreien Städten und den Städ-
ten mit mehr als 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
dem Magistrat zur Erfüllung nach Weisung übertragen. In 
Nationalparks nimmt das Nationalparkamt die Aufgaben der 
unteren Naturschutzbehörde wahr. 
 
(4) Weisungen nach Abs. 3 Satz 1 sollen sich auf allgemeine 
Anordnungen beschränken; Weisungen im Einzelfall sind 
zulässig, wenn  
1.  die Aufgaben nicht in Einklang mit den Gesetzen 

wahrgenommen werden,  
2.  allgemeine Weisungen nicht befolgt werden,  
3.  Fälle von übergeordneter oder überörtlicher Bedeu-

tung vorliegen oder  
4.  ein besonderes öffentliches Interesse besteht. 
 

§ 2 
Zuständigkeiten 

 
(1) Zuständige Behörde für den Vollzug des Naturschutz-
rechts ist die untere Naturschutzbehörde, soweit durch 
Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. Besteht auf-
grund anderer Rechtsvorschriften eine Zuständigkeit des 
Regierungspräsidiums, die im Wesentlichen den gleichen 
Gegenstand betrifft, für den auch eine naturschutzrechtliche 
Entscheidung auf der unteren Verwaltungsstufe erforderlich 
wäre, so ist die obere Naturschutzbehörde zuständig. 
 
(2) Außer in den in diesem Gesetz genannten Fällen ist die 
obere Naturschutzbehörde zuständig für 
1.  die Pflege von Naturschutzgebieten mit mehr als 5 ha 

Fläche, 
2.  die Erteilung von Befreiungen nach § 67 Abs. 1 des 

Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2542) von Verboten und Geboten in Rechtsver-
ordnungen über  

  a) Naturschutzgebiete und  
  b) Landschaftsschutzgebiete, 
  in den Fällen des Buchst. a einschließlich der Ent-

scheidung über das Vorliegen weiterer naturschutz-
rechtlicher Voraussetzungen, 

3.  die Entgegennahme von Anzeigen und Entscheidungen 
nach § 34 Abs. 6 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

4.  die Verträglichkeitsprüfung nach § 35 in Verbindung 
mit § 34 Abs. 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

5.  den Vollzug des Artenschutzrechts 
  a) nach Kapitel 5 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

außer  
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   aa) für Genehmigungen nach § 39 Abs. 4 Satz 

1 des Bundesnaturschutzgesetzes,  
   bb) die Zulassung von Ausnahmen nach § 45 

Abs. 7 Satz 1 des Bundesnaturschutzgeset-
zes und die Erteilung von Befreiungen nach 
§ 67 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
von den Verboten des § 44 Abs. 1 und 
Abs. 2 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgeset-
zes, 

  b) nach der Bundesartenschutzverordnung vom 
16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542), außer für die Zulassung von Ausnahmen 
nach § 2 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Bundesar-
tenschutzverordnung, 

  c) soweit Maßnahmen und Handlungen nach Rechts-
akten des Rates oder der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften oder nach internationalen 
Verträgen erforderlich sind und in die Zuständig-
keit des Landes fallen, 

6.  die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Umwelt-
schadensgesetz vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), soweit ein Umweltschaden oder 
die Gefahr eines Umweltschadens nach § 2 Nr. 1 
Buchst. a des Umweltschadensgesetzes vorliegt. 

 
(3) Die oberste Naturschutzbehörde ist zuständig für 
1.  die Aufsicht über die Biosphärenreservate; die Zu-

ständigkeit des Landrats für die Verwaltung des Bio-
sphärenreservats Rhön nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes 
zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des  
Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwal-
tung vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 229), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2009 (GVBl. 
I S. 634) bleibt unberührt, 

2.  die Erfüllung der Aufgaben nach § 32 Abs. 1 Satz 1 
und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes. 

 
(4) Abweichend von Abs. 2 Nr. 5 Buchst. a Doppelbuchst. 
bb ist die Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-
Pfalz und Saarland zuständig für die Erteilung von Ausnah-
men nach § 45 Abs. 7 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 
und nach § 4 Abs. 3 der Bundesartenschutzverordnung für 
die Beringung von Vögeln zu Forschungszwecken. 
 
(5) Der Landesbetrieb Hessen-Forst ist zuständig für die 
Zulassung von Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 Satz 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes und Befreiungen von Verboten und 
Geboten in Rechtsverordnungen über Naturschutzgebiete 
nach § 67 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes für Maß-
nahmen, die bei Kartierungen und Bestandserhebungen für 
Forschungsvorhaben des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege erforderlich sind und über einen Regierungsbezirk 
hinausgehen.  
 
(6) Sind in der gleichen Sache mehrere Naturschutzbehörden 
örtlich zuständig, so ist die Naturschutzbehörde zuständig, in 
deren Bezirk der Schwerpunkt der Angelegenheit oder der 
überwiegende Flächenanteil liegt; im Zweifel bestimmt die 
gemeinsame nächst höhere Naturschutzbehörde die zuständi-
ge Behörde. 

 
§ 3 

Vorrang des Vertragsnaturschutzes, Verwaltungsverfahren 
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(§ 3 Abs. 1 Satz 1 abweichend von § 3 Abs. 3 des Bundesna-
turschutzgesetzes) 
 
(1) Bei allen Maßnahmen zur Durchführung des Naturschutz-
rechts ist vertraglichen Vereinbarungen Vorzug vor ord-
nungsrechtlichen Maßnahmen zu geben, soweit der beabsich-
tigte Zweck auf diese Weise mit angemessenem Aufwand 
erreicht werden kann oder die Art der Maßnahme dem nicht 
entgegensteht. Vorbehaltlich einer davon abweichenden ver-
traglichen Regelung kann die oder der Nutzungsberechtigte 
nach Ablauf des Vertrages die betroffenen Grundstücke nach 
den Maßgaben des § 14 Abs. 3 Nr. 1 und § 30 Abs. 5 des 
Bundesnaturschutzgesetzes wie vor Vertragsbeginn nutzen.  
 
(2) Wird über die beantragte 
1.  Genehmigung nach § 17 Abs. 3 Satz 1 des Bundesna-

turschutzgesetzes, 
2.  Ausnahme nach § 30 Abs. 3 des Bundesnaturschutz-

gesetzes oder 
3.  Genehmigung  
  a) nach einer Rechtsverordnung über ein Land-

schaftsschutzgebiet, ein Naturdenkmal oder einen 
geschützten Landschaftsbestandteil oder 

  b) nach einer Satzung nach § 12 Abs. 1 Satz 3 über 
einen geschützten Landschaftsbestandteil 

nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten, über eine bean-
tragte Genehmigung nach § 39 Abs. 4 Satz 1 des Bundesna-
turschutzgesetzes nicht innerhalb einer Frist von einem Mo-
nat entschieden, gilt sie als erteilt. Im Übrigen gilt § 42a des 
Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung 
vom 15. Januar 2010 (GVBl. I S. 18). Die Naturschutzbe-
hörde prüft die Antragsunterlagen und teilt der Antragstelle-
rin oder dem Antragsteller binnen eines Monats nach Ein-
gang des Antrags mit, ob die Unterlagen vollständig sind 
oder welche weiteren Auskünfte sie zur vollständigen Würdi-
gung des Sachverhalts benötigt. Das Genehmigungsverfahren 
für eine Genehmigung nach § 39 Abs. 4 Satz 1 des Bundes-
naturschutzgesetzes kann über eine einheitliche Stelle nach 
Teil V Abschnitt 1a des Hessischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes abgewickelt werden. 
 
(3) Eine nach § 30 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes 
erforderliche Ausnahme oder eine aufgrund einer Rechtsver-
ordnung über ein Landschaftsschutzgebiet, Naturdenkmal 
oder einen geschützten Landschaftsbestandteil erforderliche 
Genehmigung wird durch eine nach anderen Rechtsvorschrif-
ten erforderliche Zulassung ersetzt. Die Entscheidung über 
die Zulassung erfolgt hinsichtlich der Voraussetzungen des 
§ 30 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes oder der jeweili-
gen Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde. 
 
(4) Bedarf die Zulassung oder Ausführung eines Vorhabens 
oder einer sonstigen Maßnahme einer Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 Satz 1 oder einer Befreiung nach § 67 Abs. 1 Satz 1 
oder Abs. 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes, so ist 
über alle weiteren erforderlichen naturschutzrechtlichen Zu-
lassungsvoraussetzungen in diesem Verfahren mit zu ent-
scheiden; eine Konzentrationswirkung nach § 75 Abs. 1 Satz 
1 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt hier-
von unberührt.  
 
(5) Für Maßnahmen nach § 3 Abs. 2 und § 17 Abs. 8 des 
Bundesnaturschutzgesetzes gelten die §§ 6 bis 9 des Hessi-
schen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
in der Fassung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt 
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geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I 
S. 635).  
 

Zweiter Teil 
Naturschutzdatenhaltung und Bewirtschaftungspläne 

 
§ 4 

Naturschutzdatenhaltung 
 
(1) Die Naturschutzbehörden führen für ihren Zuständig-
keitsbereich Register, in die alle Natura-2000-Gebiete, Na-
turschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler, 
geschützten Landschaftsbestandteile sowie alle Grundstücke, 
auf denen rechtliche Beschränkungen zugunsten des Natur-
schutzes lasten, einzutragen sind. 
 
(2) Für das Land wird ein Naturschutzinformationssystem 
(NATUREG) eingerichtet. Die Behörden des Landes, die 
unteren Naturschutzbehörden und die sonstigen öffentlichen 
Planungsträger übermitteln die im Rahmen ihrer Zuständig-
keiten oder Aufgaben erhobenen Naturschutzfachdaten an 
NATUREG. Dies gilt für 
1.  gutachterlich erhobene Daten zu Biotopen, einschließ-

lich der nach § 30 Abs. 2 des Bundesnaturschutzge-
setzes und nach § 13 zu schützenden Tier- und Pflan-
zenarten, 

2.  Erkenntnisse über Tiere, Pflanzen und deren Biotope 
aus Verträglichkeitsprüfungen nach § 34 Abs. 1 und 6 
und § 35 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

3.  flächengebundene Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, insbesondere Förderungen, 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, auch nach § 1a 
Abs. 3 Satz 2 bis 4 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), 

4.  Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes und nach § 16 
des Bundesnaturschutzgesetzes. 

Zusammen mit den Naturschutzfachdaten sind die dazugehö-
rigen Gutachten und Metadaten nach § 35 Abs. 2, 3 und 5 
des Hessischen Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes 
vom 6. September 2007 (GVBl. I S. 548), geändert durch 
Gesetz vom 4. März 2010 (GVBl. I S. 72), zu übermitteln. 
In NATUREG werden die übermittelten Daten aufbereitet, 
auf geeignete Weise zusammengefasst und für jedermann 
zugänglich gemacht, soweit nicht Schutzerfordernisse der zu 
schützenden Tiere oder Pflanzen dem entgegenstehen. 
 
(3) Die Naturschutzbehörden haben darauf hinzuwirken, dass 
der Datenaustausch digital und über definierte Schnittstellen 
oder einheitliche Werkzeuge erfolgen kann. Die oberste 
Naturschutzbehörde kann die Datenformate und -inhalte 
sowie die zeitlichen Abstände ihrer Aktualisierung festlegen. 
 

§ 5 
Bewirtschaftungspläne 

 
(1) In Bewirtschaftungsplänen werden gutachtlich Maßnah-
men aufgeführt, die 
1.  a) zur Erreichung der Schutzzwecke von Natur-

schutzgebieten, 
  b) nach den Ermittlungen der oberen Naturschutzbe-

hörde nach § 15 Abs. 1 zur Erhaltung oder Wie-
derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
der Natura-2000-Gebiete geeignet sowie gegebe-
nenfalls im Rahmen der Überwachung  
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  erforderlich sind oder 
2.  der Umsetzung vorbeugender Schutzmaßnahmen oder 

Artenhilfsprogrammen nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes oder von Artenschutzpro-
grammen im Rahmen des § 44 Abs. 4 Satz 3 des Bun-
desnaturschutzgesetzes dienen sollen. 

Werden hinsichtlich einer Fläche mehrere Zielsetzungen nach 
Satz 1 verfolgt, so sollen diese in einem Bewirtschaftungs-
plan zusammengefasst dargestellt werden. Zielsetzungen 
nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. b gehen in der Regel den anderen, 
Zielsetzungen nach Satz 1 Nr. 2 in der Regel denen nach 
Satz 1 Nr. 1 Buchst. a vor.  
 
(2) Zuständig für die Aufstellung und Durchführung der 
Bewirtschaftungspläne ist in den Fällen des  
1.  Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a die Naturschutzbehör-

de, die das Naturschutzgebiet ausgewiesen hat, 
2.  Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b die untere Forstbehörde 

unter Aufsicht der oberen Naturschutzbehörde für Ge-
biete, die überwiegend aus Wald bestehen, für die üb-
rigen Gebiete die Landrätin oder der Landrat in Wahr-
nehmung der Aufgaben Landwirtschaft und Land-
schaftspflege nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes zum Voll-
zug von Aufgaben in den Bereichen der Landwirt-
schaft, der Landschaftspflege, der Dorf- und Regio-
nalentwicklung und des ländlichen Tourismus vom 
21. März 2005 (GVBl. I S. 229), zuletzt geändert 
durch Gesetz [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege]; die o-
bere Naturschutzbehörde entscheidet in Zweifelsfällen 
über die Zuständigkeit,  

3.  Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 die obere Naturschutzbehörde.  
Auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen können 
Dritte, insbesondere Landschaftspflegeverbände, mit der 
Erstellung eines Bewirtschaftungsplans beauftragt werden. 
 
(3) Bewirtschaftungspläne sind im Benehmen mit den kom-
munalen Planungsträgern und unter Beteiligung der Betroffe-
nen, der Beauftragten der Vogelschutzwarte für Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland, soweit Fragen des Vogel-
schutzes berührt sind, und der in Hessen anerkannten Natur-
schutzvereinigungen aufzustellen. Bei der Planung und dem 
Vollzug der Maßnahmen ist den Anforderungen von Wirt-
schaft, Gesellschaft und Kultur sowie den örtlichen Beson-
derheiten mit dem Ziel eines Ausgleichs der Interessen der 
Betroffenen Rechnung zu tragen. Die Pläne sind vorrangig 
durch vertragliche Vereinbarungen umzusetzen und in geeig-
neter Form zu veröffentlichen. 

 
Dritter Teil 

Landschaftsplanung - zu Kapitel 2 des  
Bundesnaturschutzgesetzes 

 
§ 6 

Landschaftsplanung 
 
(§ 6 Abs. 1 Satz 1 abweichend von § 10 Abs. 1 und 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes) 
 
(1) Die überörtlichen konkretisierten Ziele, Erfordernisse 
und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge werden für den Bereich des Landes und, soweit erforder-
lich, für Teile des Landes im Landschaftsprogramm als Be-
standteil des Landesentwicklungsplans dargestellt. Die Stra-
tegische Umweltprüfung des Landschaftsprogramms erfolgt 
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nach den Vorschriften des Raumordnungsgesetzes vom 22. 
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in jeweils gülti-
ger Fassung. 
 
(2) Landschaftspläne nach § 11 des Bundesnaturschutzgeset-
zes sind als Bestandteile der Flächennutzungspläne im Be-
nehmen mit den unteren Naturschutzbehörden und, soweit 
Natura-2000-Gebiete oder Naturschutzgebiete von mehr als 5 
ha Fläche betroffen sein können, im Benehmen mit den obe-
ren Naturschutzbehörden zu erstellen, Grünordnungspläne 
nach § 11 des Bundesnaturschutzgesetzes als Bestandteile von 
Bebauungsplänen. Die Strategische Umweltprüfung der 
Landschafts- und Grünordnungspläne erfolgt nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuchs mit der Maßgabe, dass hinsicht-
lich der Angaben in dem Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 Satz 
3 des Baugesetzbuchs in Bezug auf die Inhalte des Land-
schafts- oder Grünordnungsplans auch der Behörde bekannte 
Äußerungen der Öffentlichkeit zu berücksichtigen sind. 
 
(3) Die Naturschutzbehörden bringen die für den Aufbau 
eines Biotopverbunds nach § 21 des Bundesnaturschutzgeset-
zes bedeutsamen Planungsinhalte ein, einschließlich aller 
Flächen, für die rechtliche Bindungen zugunsten von Natur-
schutz und Landschaftspflege bestehen, und wirken darauf 
hin, dass benachbarte Landschaftspläne aufeinander abge-
stimmt werden.  
 

Vierter Teil 
Eingriffsregelung - zu Kapitel 3 des  

Bundesnaturschutzgesetzes 
 

§ 7 
Ergänzende Bestimmungen zum Vollzug der  

Eingriffsregelung 
 
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, § 7 Abs. 2 Satz 1 und 2 abwei-
chend von § 15 Abs. 2 Satz 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes, § 7 Abs. 4 Satz 1 abweichend von § 17 Abs. 3 Satz 3 
des Bundesnaturschutzgesetzes) 
 
(1) Ersatzmaßnahmen nach § 15 Abs. 2 Satz 3 des Bundesna-
turschutzgesetzes gelten als Ausgleichsmaßnahmen nach § 15 
Abs. 2 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes. Maßnahmen 
dürfen nicht als Ausgleich oder Ersatz eines Eingriffs ange-
rechnet werden, soweit sie aus öffentlichen Mitteln gefördert 
werden. 
 
(2) Eine Ersatzmaßnahme gilt auch dann als im betroffenen 
Naturraum gelegen, wenn sie und der zu ersetzende Eingriff 
im Gebiet desselben Flächennutzungsplans oder Landkreises 
oder in den Gebieten benachbarter Landkreise liegen; dies 
gilt für kreisfreie Städte entsprechend. Eine Ersatzmaßnahme 
gilt auch dann als gleichwertige Herstellung der durch einen 
Eingriff beeinträchtigten Funktion und landschaftsgerechte 
Neugestaltung der Landschaft im Sinne von § 15 Abs. 2 Satz 
3 des Bundesnaturschutzgesetzes, wenn 
1.  durch sie nach Maßgabe von Bewirtschaftungsplänen 

Erhaltungsziele von Natura-2000-Gebieten oder 
Schutzziele von Naturschutzgebieten gefördert werden 
oder die Erhaltungszustände von nach dem Anhang IV 
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-
wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG 
Nr. L 206, S. 7), zuletzt geändert durch Richtlinie 
2006/105/EG (ABl. EU Nr. L 363, S. 368), stark ge-
fährdeter oder vom Aussterben bedrohter Arten oder 
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von Arten, für deren Erhalt in Deutschland Hessen ei-
ne besondere Verantwortung trägt, verbessert werden 
oder 

 
2.  sie von der Ökoagentur nach § 11 durchgeführt wird. 
 
(3) In den Fällen des § 17 Abs. 1 des Bundesnaturschutzge-
setzes ist das Benehmen mit der für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörde der gleichen Verwaltungs-
stufe herzustellen.  
 
(4) Ist für einen Eingriff in Natur und Landschaft eine Ge-
nehmigung nach § 17 Abs. 3 Satz 1 des Bundesnaturschutz-
gesetzes erforderlich, so ist sie nur zu erteilen, wenn neben 
den Voraussetzungen nach § 17 Abs. 3 Satz 3 des Bundesna-
turschutzgesetzes auch § 35 des Baugesetzbuchs dem Eingriff 
nicht entgegensteht. Die Genehmigung erlischt, wenn mit 
dem Eingriff nicht innerhalb eines Jahres nach Bestandskraft 
des Bescheides begonnen worden ist oder ein begonnener 
Eingriff länger als drei Jahre unterbrochen wurde. 
 
(5) Ist ein Umweltschaden im Sinne des § 19 des Bundesna-
turschutzgesetzes zu vermeiden oder zu sanieren, kann die 
obere Naturschutzbehörde im Einzelfall ihre Zuständigkeit 
hinsichtlich der Wahrnehmung der Befugnisse nach den §§ 7 
und 8 des Umweltschadensgesetzes auf die untere Natur-
schutzbehörde übertragen, wenn die zu ergreifenden Maß-
nahmen im Wesentlichen den nach § 17 Abs. 8 des Bundes-
naturschutzgesetzes erforderlichen entsprechen. Dabei kann 
sie nähere Bestimmungen im Hinblick auf besondere Anfor-
derungen der Schutzgüter nach § 19 Abs. 1 bis 3 des Bun-
desnaturschutzgesetzes treffen. 
 

§ 8 
Eingriffszulassung nach Umweltverträglichkeitsprüfung 

 
Für folgende Eingriffe ist eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach den Anforderungen des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung in der Fassung vom 24. Februar 
2010 (BGBl. I S. 94), in der jeweils geltenden Fassung er-
forderlich: 
1.  Abgrabungen zur Gewinnung von Bodenbestandteilen 

wie Kies, Sand, Mergel, Ton, Lehm oder von Stei-
nen, für die keine bergrechtlichen oder immissions-
schutzrechtlichen Verfahren durchgeführt werden 
müssen, auf einer zusammenhängenden Fläche 

  a) von mehr als 10 ha in allen Fällen, 
  b) von 10 ha oder weniger nach allgemeiner Vorprü-

fung des Einzelfalls, 
2.  die Aufnahme oder Intensivierung einer landwirt-

schaftlichen Nutzung auf Ödland oder im Bereich von 
gesetzlich geschützten Biotopen nach § 30 Abs. 2 Satz 
1 des Bundesnaturschutzgesetzes und § 13 Abs. 1 auf 
einer zusammenhängenden Fläche 

  a) von mehr als 5 ha in allen Fällen, 
  b) von 5 ha bis zu 1 ha, innerhalb von Naturschutz-

gebieten und Natura-2000-Gebieten auch weniger, 
nach standortbezogener Vorprüfung des Einzel-
falls, 

3.  die dauerhafte Herrichtung oder Veränderung eines 
durch eine mechanische Aufstiegshilfe, Beleuchtung 
oder Beschneiungsanlage erschlossenen Geländes für 
Abfahrten mit Wintersportgeräten. 

 
Auf Verfahren, die der Entscheidung über die Zulässigkeit von 
Vorhaben nach Satz 1 dienen und die vor dem 28. Juni 2002 
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begonnen und noch nicht abgeschlossen worden sind, findet § 
8 Anwendung. Hat der Träger eines Vorhabens einen Antrag 
auf Zulassung des Vorhabens, der mindestens die Angaben zu 
Standort, Art und Umfang des Vorhabens enthalten muss, vor 
dem 14. März 1999 bei der zuständigen Behörde eingereicht, 
findet § 8 keine Anwendung. Satz 3 gilt nicht, wenn es sich um 
ein Vorhaben handelt, das in dem Anhang II der Richtlinie 
85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und priva-
ten Projekten (ABl. EG Nr. L 175 S. 40), zuletzt geändert 
durch Richtlinie 2009/31/EG vom 23. April 2009 (ABl. EU 
Nr. L 140 S. 114), aufgelistet ist. In diesem Fall ist eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn sich auf-
grund überschlägiger Prüfung der zuständigen Behörde ergibt, 
dass das Vorhaben insbesondere aufgrund seiner Art, seiner 
Größe oder seines Standortes erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen haben kann und das Verfahren nicht vor dem 3. 
Juli 1988 begonnen worden ist. 
 

§ 9 
Erhebung und Verwendung der Ersatzzahlung 

 
(1) Die nach § 15 Abs. 6 des Bundesnaturschutzgesetzes 
festzusetzende Ersatzzahlung ist zugunsten des Landes zu 
erheben. Eingriffsverursacher haben die zur Festsetzung 
notwendigen Unterlagen und Berechnungen vorzulegen. 
 
(2) Die Mittel aus der Ersatzzahlung sind zeitnah, in der 
Regel innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Erhe-
bung, für die in § 15 Abs. 6 Satz 7 des Bundesnaturschutzge-
setzes genannten Zwecke zu verwenden. Festsetzung und 
Verwendung der Ersatzzahlung unterliegen der Aufsicht des 
Landes. Soweit die Ersatzzahlung nicht von den Natur-
schutzbehörden verausgabt wird, kann ihre Verwendung 
einer der Aufsicht des Landes unterstehenden Einrichtung 
oder einer vom Lande beherrschten Gesellschaft oder Stif-
tung übertragen werden. 
 
(3) In den Fällen des § 135a Abs. 2 Satz 2 des Baugesetz-
buchs beginnt die Festsetzungsfrist hinsichtlich der Kostener-
stattungsbeträge nach § 135a Abs. 3 Satz 2 des Baugesetz-
buchs abweichend von § 170 Abs. 1 der Abgabenordnung in 
der Fassung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3869, 2003 I 
S. 61), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2474),   in Verbindung mit § 135a Abs. 4 des 
Baugesetzbuchs und § 4 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b des Gesetzes 
über kommunale Abgaben vom 17. März 1970 (GVBl. I 
S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Januar 2005 
(GVBl. I S. 54), frühestens mit Inkrafttreten des Bebauungs-
plans, der die  Zuordnungsfestsetzung nach § 9 Abs. 1a des 
Baugesetzbuchs enthält. 
 

§ 10 
Ökokonto 

 
(1) Vorlaufende Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen können 
unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes sowie des § 7 Abs. 1 und 2  in ein Ökokonto 
eingebucht werden. Vorlaufende Maßnahmen sind nur dann 
für die Kompensation eines Eingriffs anrechnungsfähig, 
wenn sie zuvor abgenommen und in ein Ökokonto eingebucht 
wurden. 
 
(2) Der ursprüngliche Wert der Fläche vor Durchführung der 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme ist festzuhalten (Be-
standswert). Der Wertzuwachs durch die geplante Maßnahme 
ist unter Berücksichtigung des Planungsziels vorläufig zu 
bewerten (Ausgangswert). Die Antragstellerin oder der An-
tragsteller legt der Naturschutzbehörde die zur Einbuchung 
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und Bewertung der Maßnahme erforderlichen Unterlagen 
vor. Sie oder er kann jederzeit eine erneute Bewertung der 
Maßnahmen verlangen, sofern sich der Wert voraussichtlich 
erheblich verändert. 
 
(3) Soll zur Kompensation eines Eingriffs eine in ein Öko-
konto eingebuchte Maßnahme in Anspruch genommen wer-
den, ist eine Abschlussbewertung durchzuführen. Als Aus-
gleich oder Ersatz anrechnungsfähig ist die Differenz zwi-
schen dem Abschlusswert und dem Bestandswert, soweit 
durch Rechtsverordnung nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
Buchst. a nichts anderes bestimmt ist. 
 
(4) Soll eine in ein Ökokonto eingebuchte Maßnahme ganz 
oder teilweise für den Ausgleich oder Ersatz eines Eingriffs 
eingesetzt werden, ist für alle am Verfahren beteiligten Be-
hörden die Bewertung der Maßnahme durch die das Ökokon-
to führende Naturschutzbehörde bindend. Für die Zwecke 
der Eingriffszulassung nach § 17 Abs. 1 oder 3 des Bundes-
naturschutzgesetzes gilt das Benehmen zwischen der Zulas-
sungsbehörde und der Naturschutzbehörde bezüglich der 
Eignung und des anrechnungsfähigen Ausgleichs- oder Er-
satzwertes dieser Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen als 
hergestellt. Dies gilt entsprechend für die Eignung einer 
Fläche für die Durchführung von Ausgleichs- oder Ersatz-
maßnahmen. Die Beteiligung der Naturschutzbehörde bei der 
Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen oder Maßnahmen zur 
Sicherung der Kohärenz des Netzes Natura 2000 bleibt unbe-
rührt. 
 
(5) In Anspruch genommene Ausgleichs- oder Ersatzmaß-
nahmen und Flächen sind aus dem Ökokonto auszubuchen. 
Die den Eingriff zulassende oder genehmigende Behörde, bei 
Bebauungsplänen der Träger der Bauleitplanung, unterrichtet 
die das Ökokonto führende Naturschutzbehörde über in An-
spruch genommene Maßnahmen nach Eintritt der Bestands-
kraft des Bescheides oder Inkrafttreten des Bebauungsplans. 
 
(6) Vorlaufende Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen sind 
entsprechend ihrem festgestellten Wert handelbar (Ökopunk-
tehandel). 
 

§ 11 
Ökoagentur 

 
Die oberste Naturschutzbehörde kann nach Maßgabe einer 
Rechtsverordnung nach § 33 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. h eine 
Agentur zur Bevorratung und zum Vertrieb vorlaufender 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder hierfür geeigneter 
Flächen (Ökoagentur) anerkennen. Die Ökoagentur kann 
auch im Auftrag Dritter handeln und die Verpflichtungen 
nach § 15 Abs. 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes mit 
befreiender Wirkung für den Eingriffsverursacher gegen 
Entgelt übernehmen. 
 

Fünfter Teil 
Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft -  

zu Kapitel 4 des Bundesnaturschutzgesetzes 
 

Erster Abschnitt 
Erklärung zum geschützten Teil von Natur und Landschaft  

und gesetzlicher Biotopschutz 
 

§ 12 
Erklärung zum geschützten Teil von Natur und Landschaft  

nach Kapitel 4 des Bundesnaturschutzgesetzes, Sicherstellung 
 
(§ 12 Abs. 6 Satz 2 abweichend von § 25 Abs. 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes) 
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(1) Die Erklärung von Naturschutzgebieten, Nationalparken 
und Nationalen Naturmonumenten, Landschaftsschutzgebie-
ten, Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandtei-
len im Außenbereich nach den §§ 23, 24, 26, 28 oder § 29 
des Bundesnaturschutzgesetzes sowie von Natura-2000-
Gebieten nach § 14 Abs. 2 erfolgt durch Rechtsverordnung. 
Die Rechtsverordnung kann mehrere Schutzgegenstände 
umfassen. Die Erklärung von geschützten Landschaftsbe-
standteilen nach § 29 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes innerhalb der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile erfolgt durch Satzung. 
 
(2) Zuständig für den Erlass von Rechtsverordnungen über 
1.  Nationalparke und Nationale Naturmonumente sowie 

über Natura-2000-Gebiete nach § 14 Abs. 3 ist die 
Landesregierung, 

2.  Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete ist die 
obere Naturschutzbehörde, 

3.  Naturschutzgebiete bis zu einer Größe von 5 ha, ge-
schützte Landschaftsbestandteile im Außenbereich und 
Naturdenkmale ist die untere Naturschutzbehörde; 
dies gilt nicht für Natura-2000-Gebiete; die Auswei-
sung erfolgt im Einvernehmen mit der oberen Natur-
schutzbehörde. 

Die Gemeinde ist zuständig für Satzungen über geschützte 
Landschaftsbestandteile innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile. 
 
(3) Eigentümerinnen, Eigentümern und Nutzungsberechtigten 
von Flächen oder Objekten, die zum geschützten Teil von 
Natur und Landschaft erklärt werden sollen, sowie die be-
troffenen Träger öffentlicher Belange sind von dem Vorha-
ben in geeigneter Form zu unterrichten, bevor die Auswei-
sung erfolgt. Ihnen ist innerhalb angemessener Frist Gele-
genheit zur Äußerung zu geben. Hinsichtlich der Satzungen 
nach Abs. 2 Satz 2 bleiben Vorschriften über eine weiterge-
hende Beteiligung nach kommunalem Satzungsrecht unbe-
rührt. Die oberste Naturschutzbehörde kann in den Fällen des 
Abs. 2  Satz 1 Nr. 1 die oberen Naturschutzbehörden mit der 
Durchführung des Anhörungsverfahrens beauftragen. 
 
(4) Abweichend von § 6a Abs. 1 Satz 4 des Verkündungsge-
setzes vom 2. November 1971 (GVBl. I S. 258), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 4. Dezember 2006 (GVBl. I 
S. 619), sind die Abgrenzungskarten der Gebiete bei den 
unteren Naturschutzbehörden bereitzuhalten. Zur Vermei-
dung ungebührlicher Erschwernisse können sie bei weiteren 
Behörden bereitgehalten werden. 
 
(5) Für die Anordnung der einstweiligen Sicherstellung nach 
§ 22 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes gelten Abs. 1 
Satz 1 und 3, Abs. 2 und 4 entsprechend. Die Anordnung der 
Sicherstellung muss Bestimmungen enthalten über 
1.  den räumlichen Geltungsbereich, 
2.  die während der Sicherstellung unzulässigen Verände-

rungen und sonstigen Handlungen, 
3.  die Dauer der Sicherstellung und 
4.  einen Hinweis auf die Möglichkeit der Verlängerung. 
Will die untere Naturschutzbehörde eine einstweilige Sicher-
stellung vornehmen, so hat sie dies der oberen Naturschutz-
behörde anzuzeigen. Die obere Naturschutzbehörde kann der 
einstweiligen Sicherstellung innerhalb von zwei Wochen 
widersprechen, wenn vorrangige Vorhaben von überregiona-
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ler Bedeutung gefährdet werden, rechtliche Gründe entge-
genstehen oder allgemeine Weisungen nicht befolgt wurden.  
 
(6) Biosphärenreservate und Naturparke werden durch die für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerin 
oder den zuständigen Minister bestimmt. Die Bestimmung 
zum Biosphärenreservat darf erst nach Anerkennung durch 
die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur erfolgen. 

 
§ 13 

Gesetzlicher Biotopschutz 
 
(1) Die Verbote des § 30 Abs. 1 Satz 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes gelten auch für 
1.  Alleen und 
2.  Streuobstbestände außerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile. 
 
(2) Für Zwecke der Registrierung gesetzlich geschützter 
Biotope nach § 30 Abs. 7 des Bundesnaturschutzgesetzes 
werden vom Landesbetrieb Hessen-Forst nähere Informatio-
nen über diese nach den Bestimmungen des § 4 Abs. 2 in 
NATUREG bereitgehalten.  
 

Zweiter Abschnitt 
Netz "Natura 2000" 

 
§ 14 

Errichtung von Natura 2000 
 
(§ 14 Abs. 1 Satz 1 abweichend von § 7 Abs. 1 Nr. 8 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, § 14 Abs. 2 und Abs. 3 abwei-
chend von § 32 Abs. 2 bis 4 des Bundesnaturschutzgesetzes) 
 
(1) Natura-2000-Gebiete sind auch solche Gebiete, die von 
der obersten Naturschutzbehörde zur Meldung an die Kom-
mission nach § 32 Abs. 1 Satz 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit übermittelt wurden oder zur Sicherung des 
Zusammenhangs des Netzes "Natura 2000" nach § 34 Abs. 5 
des Bundesnaturschutzgesetzes in dieses einbezogen werden 
müssen und noch nicht in die Liste der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung nach Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 3 der 
Richtlinie 92/43/EWG eingetragen sind. 
 
(2) Die Natura-2000-Gebiete sowie die darin zu schützenden 
Lebensraumtypen und Arten sind in einer Rechtsverordnung 
zu benennen; die Gebietsgrenzen und die Erhaltungsziele 
sind festzusetzen, Vorkommen zu schützender prioritärer 
Lebensraumtypen oder Arten sind anzugeben.  
 
(3) In der Rechtsverordnung nach Abs. 2 festgesetzte Gebiete 
dürfen nur dann nach den Maßgaben des § 32 Abs. 2 und 3 
des Bundesnaturschutzgesetzes zu geschützten Teilen von 
Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Abs. 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes erklärt werden, wenn nach Rechtsvor-
schriften dieses Gesetzes oder anderen Rechtsvorschriften, 
nach Verwaltungsvorschriften, durch die Verfügungsbefugnis 
eines öffentlichen oder gemeinnützigen Trägers oder durch 
vertragliche Vereinbarungen ein den Anforderungen der 
Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlamentes und 
des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten (ABl. EU Nr. L 20 S. 7) oder des 
Art. 6 der Richtlinie 92/43/EWG genügender Schutz nicht 
mit vertretbarem Aufwand gewährleistet werden kann. Lie-
gen in einem nach Satz 1 auszuweisenden Natura-2000-
Gebiet weitere geschützte Teile von Natur und Landschaft im 
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Sinne des § 20 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes, so 
sollen die Schutzgebietsverordnungen auf geeignete Weise 
angepasst werden, soweit sie für die Erhaltungsziele bedeut-
sam sind. 
 
(4) Die oberste Naturschutzbehörde ergreift oder veranlasst 
die erforderlichen Maßnahmen, um ein Gebiet aus dem Natu-
ra-2000-Netzwerk zu entlassen, wenn 
1.  sich bei der wissenschaftlichen Überwachung im Hin-

blick auf die nach Art. 12 der Richtlinie 2009/147/EG 
oder nach Art. 17 der Richtlinie 92/43/EWG zu 
erstellenden Berichte aufdrängt, dass das jeweilige 
Gebiet dauerhaft nicht mehr über die Eigenschaften 
verfügt, die nach Art. 4 Abs. 1 oder 2 der Richtlinie 
2009/147/EG Grund der Ausweisung oder nach Art. 4 
Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG Grund der Meldung 
waren, und 

2.  nach diesen Richtlinien keine Verpflichtung zur Bei-
behaltung des Gebietsschutzes besteht. 

 
§ 15 

Schutz und Pflege für Natura-2000-Gebiete 
 
(1) Die obere Naturschutzbehörde ermittelt die Maßnahmen, 
die zur Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der Natura-2000-Gebiete geeignet oder 
im Rahmen der Überwachung erforderlich sind. 
 
(2) Die obere Naturschutzbehörde regelt durch Rechtsver-
ordnung oder Allgemeinverfügung das Verhalten in Wald 
und Flur zu Erholungszwecken in Natura-2000-Gebieten, 
soweit dies im Hinblick auf die Erhaltungsziele erforderlich 
ist. Soweit Wald betroffen ist, erfolgt die Regelung im Be-
nehmen mit der oberen Forstbehörde. § 12 Abs. 3 und 4 
gelten für Rechtsverordnungen entsprechend. § 24 des Hessi-
schen Forstgesetzes in der Fassung vom 10. September 2002 
(GVBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Sep-
tember 2007 (GVBl. I S. 567), und § 27 Abs. 1 bleiben un-
berührt. 
 
(3) Die obere Naturschutzbehörde ergreift oder veranlasst die 
nötigen Maßnahmen, um Veränderungen und Störungen, die 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura-2000-
Gebietes im Sinne von § 33 Abs. 1 Satz 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes führen können, zu unterbinden oder zu besei-
tigen, soweit vertragliche Regelungen nicht bestehen oder die 
Veränderungen und Störungen nicht nach § 33 Abs. 1 Satz 2 
des Bundesnaturschutzgesetzes zugelassen werden können; 
§ 17 Abs. 8 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes findet mit 
diesen Maßgaben entsprechende Anwendung. Die Verpflich-
tungen des Verursachers nach dem Umweltschadensgesetz 
und § 19 Abs. 4 des Bundesnaturschutzgesetzes bleiben hier-
von unberührt und sind vorrangig durchzusetzen. 
 

§ 16 
Ergänzende Bestimmungen zur Prüfung der Verträglichkeit 

von Projekten und zur Entscheidung über  
Ausnahmen nach § 34 des Bundesnaturschutzgesetzes 

 
(1) Die Prüfung der Verträglichkeit von Projekten nach § 34 
des Bundesnaturschutzgesetzes ist unselbstständiger Teil des 
jeweiligen Verwaltungs- oder Planungsverfahrens, außer in 
den Fällen des § 34 Abs. 6 Satz 1 des Bundesnaturschutzge-
setzes. Die erforderlichen Entscheidungen werden von der 
zuständigen Behörde im Benehmen mit der Naturschutzbe-
hörde der gleichen Verwaltungsstufe getroffen, soweit Bun-
desrecht dem nicht entgegensteht.  
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(2) Ist die Entscheidung nach Abs. 1 Satz 2 durch eine Be-
hörde eines Kreises oder einer Gemeinde zu treffen und hält 
die untere Naturschutzbehörde eine erhebliche Beeinträchti-
gung eines Natura-2000-Gebietes in seinen für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 
durch das Projekt, auch im Zusammenwirken mit anderen 
Projekten und Plänen, für möglich, so ist abweichend von 
Abs. 1 Satz 2 das Benehmen mit der oberen Naturschutzbe-
hörde herzustellen.  
 

Sechster Teil 
Artenschutz 

 
§ 17 

Überwachung von Verboten des Artenschutzes 
 
Die unteren Naturschutzbehörden sowie die Polizeibehörden, 
Kreisordnungsbehörden und örtlichen Ordnungsbehörden 
sind befugt, Kontrollen und Ermittlungen über die Einhaltung 
der artenschutzrechtlichen Vorschriften vorzunehmen. Ihnen 
stehen auch die Befugnisse nach § 52 Abs. 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes sowie nach § 4 Abs. 3 und § 5 Satz 1 der 
Bundeswildschutzverordnung vom 25. Oktober 1985 (BGBl. 
I S. 2040), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Feb-
ruar 2005 (BGBl. I S. 258), zu. Sie haben die obere Natur-
schutzbehörde über festgestellte Zuwiderhandlungen zu un-
terrichten. Die Veterinärbehörden, die Jagdbehörden und die 
Behörden der Landwirtschafts- und Forstverwaltung haben 
die zuständige Naturschutzbehörde über Zuwiderhandlungen, 
die sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben feststellen, zu unter-
richten. 
 

§ 18 
Befreiung vom Anzeigeerfordernis für Tiergehege 

 
Die Errichtung, Erweiterung, wesentlichen Änderung oder 
der Betrieb eines Tiergeheges bedarf keiner Anzeige nach 
§ 43 Abs. 3 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes, wenn es 
1.  von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 

betrieben wird, 
2.  eine Grundfläche von insgesamt 150 m2 nicht über-

schreitet, 
3.  als Auswilderungsvoliere für dem Jagdrecht unterlie-

gende Tierarten dient und nicht länger als einen Monat 
aufgestellt wird, 

4.  der Haltung von Zucht- oder Speisefischen als Netz-
gehege dient, 

5.  der Haltung von höchstens zwei Greifvögeln dient, 
wenn die Vögel zum Zweck der Beizjagd gehalten 
werden und der Halter einen Falknerschein besitzt, 

6.  ausschließlich der Haltung zum Schalenwild im Sinne 
des § 2 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes in der Fassung 
vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2850), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 26. März 2008 (BGBl. I 
S. 426), gehörender Tierarten dient. 
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Siebter Teil 
Beschränkung von Rechten 

 
§ 19 

Geschützte Bezeichnungen 
 
(1) Die Bezeichnungen "Natura-2000-Gebiet", "Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung", "Europäisches Vogelschutz-
gebiet", "Naturschutzgebiet", "Landschaftsschutzgebiet", 
"Naturpark", "Nationalpark", "Biosphärenreservat", "Natur-
denkmal" und "Geschützter Landschaftsbestandteil" dürfen 
nur für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften geschützten 
Gebiete und Gegenstände verwendet werden. 
 
(2) Die Bezeichnungen "Vogelwarte", "Vogelschutzwarte", 
"Vogelschutzstation", "Zoo", "Zoologischer Garten", "Tier-
garten" oder "Tierpark" dürfen nur mit Genehmigung der 
Naturschutzbehörde geführt werden. 
 
(3) Die amtlichen Schilder zum Schutz von Gebieten und 
Gegenständen im Sinne des Abs. 1 dürfen nur mit Zustim-
mung der für die Unterschutzstellung zuständigen Behörde 
verwendet werden. Entsprechendes gilt für die zur Kenn-
zeichnung von Pflanzen und Tieren amtlich zugelassenen 
Ringe, Marken und sonstigen Zeichen. 
 
(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten für Bezeichnungen und Kenn-
zeichnungen, die zum Verwechseln ähnlich sind, entspre-
chend. 
 

§ 20 
Duldungspflichten 

 
(1) Den Bediensteten der Naturschutzbehörden oder den von 
diesen beauftragten Personen ist, mit Ausnahme der Woh-
nung, Geschäftsräume und Betriebsgebäude, das Begehen 
oder Befahren eines Grundstück zur Wahrnehmung ihrer 
naturschutzrechtlichen Aufgaben zu gestatten. Die nach Satz 
1 berechtigten Personen sollen ihr Kommen rechtzeitig in 
geeigneter Weise ankündigen und haben sich auf Verlangen 
auszuweisen. 
 
(2) Abs. 1 gilt entsprechend für die Träger der Eingriffs-
Ausgleichsplanung oder vergleichbarer Untersuchungen in 
landesplanerischen Verfahren und deren Beauftragten, soweit 
dies zur Erfüllung naturschutzrechtlicher Verpflichtungen 
erforderlich ist und die Zustimmung der am Verfahren betei-
ligten Naturschutzbehörde vorliegt. 
 
(3) Eigentümerinnen, Eigentümer und sonstige Berechtigte 
haben die Kennzeichnung von Wander- und Uferwegen, die 
in der Landschaftsplanung dargestellt sind, entschädigungslos 
zu dulden, soweit sie dadurch nicht in ihren Rechten unzu-
mutbar beeinträchtigt werden; die Kennzeichnung soll nach 
vorheriger Absprache erfolgen. 
 

§ 21 
Enteignung und Entschädigung 

 
Grundstücke können enteignet werden, sofern es zum Wohle 
der Allgemeinheit aus Gründen des Naturschutzes oder der 
Landschaftspflege erforderlich ist. Die Voraussetzungen des 
Satzes 1 liegen nur dann vor, wenn auf andere Weise die 
Ziele des Bundesnaturschutzgesetzes und dieses Gesetzes 
nicht erreicht werden können. Für das Enteignungsverfahren 
und die Entschädigung gilt das Hessische Enteignungsgesetz 
vom 4. April 1973 (GVBl. I S. 107), geändert durch Gesetz 
vom 6. September 2007 (GVBl. I S. 548). 
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Achter Teil 
Ehrenamtliche Mitwirkung und Naturschutzakademie 

 
§ 22 

Naturschutzbeiräte 
 
(1) Bei der obersten Naturschutzbehörde und den unteren 
Naturschutzbehörden werden unabhängige Naturschutzbeiräte 
gebildet. 
 
(2) Die Naturschutzbeiräte beraten die Naturschutzbehörden 
in grundsätzlichen Angelegenheiten des Naturschutzes. Der 
Beirat ist von der Naturschutzbehörde über grundsätzliche 
Angelegenheiten des Naturschutzes rechtzeitig zu unterrich-
ten, dies gilt insbesondere für 
1.  die Vorbereitung von Rechtsverordnungen und Sat-

zungen, 
2.  Planungen und Planfeststellungen nach anderen 

Rechtsvorschriften von überörtlicher Bedeutung, bei 
denen die Naturschutzbehörde mitwirkt, 

3.  für das gesamte Kreis- oder Stadtgebiet bedeutsame 
Vorgänge, bei denen die untere Naturschutzbehörde 
eine Entscheidungs- oder Mitwirkungsbefugnis hat. 

 
(3) Naturschutzbeiräte sollen höchstens zwölf Mitglieder 
haben. Die Mitglieder des Beirats bei der obersten Natur-
schutzbehörde werden durch die für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständige Ministerin oder den hierfür zustän-
digen Minister, die Mitglieder der Beiräte bei den unteren 
Naturschutzbehörden werden vom Kreisausschuss, in den 
Städten vom Magistrat berufen. Mindestens die Hälfte der 
Beiratsmitglieder sollen auf Vorschlag der in Hessen aner-
kannten Naturschutzvereinigungen berufen werden. Die Mit-
glieder der Beiräte sollen orts- und sachkundige Personen 
sein. Bedienstete derjenigen Behörden, bei denen der Beirat 
eingerichtet wird, können nicht berufen werden. Die Amts-
dauer beträgt fünf Jahre. Die Beiräte wählen aus ihrer Mitte 
den Vorsitzenden. 
 
(4) Die Beiräte können bis zu drei Beauftragte für örtliche 
oder sachliche Teilbereiche ihres Aufgabengebietes wählen. 
Wählt der Beirat Beauftragte, die nicht Mitglieder des Beira-
tes sind, so werden diese mit Annahme der Wahl zu Mitglie-
dern. Soweit der Naturschutzbeirat im Einzelfall nichts ande-
res beschließt, vertreten die Beauftragten den Naturschutz-
beirat in ihrem örtlichen oder sachlichen Zuständigkeitsbe-
reich. 
 
(5) Die bei den unteren Naturschutzbehörden gebildeten 
Beiräte sind nach Maßgabe von Abs. 2 für ihren Geschäfts-
bereich auch bei Entscheidungen zu beteiligen, die der Land-
rat oder die Landrätin in Wahrnehmung der Aufgaben Land-
wirtschaft und Landschaftspflege nach § 1 Abs. 1 des Geset-
zes zum Vollzug von Aufgaben in den Bereichen der Land-
wirtschaft, der Landschaftspflege, der Dorf- und Regional-
entwicklung und des ländlichen Tourismus trifft. 
 

§ 23 
Mitwirkung anerkannter Naturschutzvereinigungen 

 
(1) In den Fällen des § 63 Abs. 2 des Bundesnaturschutzge-
setzes kann von einer Beteiligung der anerkannten Natur-
schutzvereinigungen abgesehen werden, wenn Auswirkungen 
auf Natur und Landschaft nicht oder nur in geringem Umfang 
zu erwarten sind. 
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(2) In den Fällen des § 63 Abs. 2 Nr. 6 und 7 des Bundesna-
turschutzgesetzes gelten für die Abgabe einer Stellungnahme 
die Einwendungsfristen nach den jeweiligen Rechtsvorschrif-
ten, die in den dort genannten Verfahren Anwendung finden. 

 
§ 24 

Ehrenamtliche Beratung auf dem Gebiet des Vogelschutzes 
 
Die Beauftragten der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hes-
sen, Rheinland-Pfalz und Saarland beraten Gemeinden, Be-
hörden und Privatpersonen über Aufgaben des Vogelschutzes 
ehrenamtlich. Sie führen einen von der Vogelschutzwarte 
ausgestellten Lichtbildausweis mit sich. 

 
§ 25 

Betreuung von Schutzgebieten 
 
In Nationalparken, Biosphärenreservaten und Naturschutzge-
bieten kann eine Naturschutzwacht eingesetzt werden. Die 
ehrenamtlichen Mitglieder der Naturschutzwacht sind wäh-
rend der Ausübung des Dienstes Angehörige der Natur-
schutzbehörde im Außendienst und dürfen nur in deren 
Dienstbezirk tätig werden. Ihre Bestellung erfolgt durch die 
für den Erlass der Schutzgebietsverordnung oder die Be-
stimmung des Gebietes zuständige Naturschutzbehörde. Die 
Naturschutzwacht hat die Aufgabe, Besucher und die örtliche 
Bevölkerung zu informieren, zu beraten und Verletzungen 
der zum Schutz dieser Gebiete erlassenen Rechtsvorschriften 
durch Erklären und Belehrung zu verhüten sowie das natur-
schutzfachliche Monitoring zu unterstützen.  
 

§ 26 
Naturschutzakademie 

 
Im Rahmen einer Naturschutzakademie Hessen nimmt das 
Land, auch in Zusammenarbeit mit anderen geeigneten Ein-
richtungen, bestimmte Aufgaben der Fort- und Weiterbildung 
im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege wahr. 

 
Neunter Teil 

Verhalten in der Flur 
 

§ 27 
Betreten der freien Landschaft, Satzung über das  

Verhalten in der Flur 
 
(1) Für das Reiten und Kutschfahren auf Wegen und Straßen 
gilt außerhalb des Waldes § 59 Abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes. 
 
(2) Die Städte und Gemeinden können das Verhalten in der 
Flur durch Satzung regeln; § 59 des Bundesnaturschutzgeset-
zes bleibt unberührt. Es können insbesondere Bestimmungen 
getroffen werden über 
1.  das Betreten von Flächen, 
2.  das Befahren von Flächen und Wegen mit Fahrzeugen 

mit und ohne Motorkraft, 
3.  das Anleinen von Hunden, 
4.  die Benutzung von Sportgeräten, 
5.  das Starten und Landen von Modellflugzeugen, 
soweit hierfür ein öffentliches Interesse besteht oder schutz-
würdige Interessen der Grundeigentümer oder Pächter ge-
wahrt werden müssen. 
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Zehnter Teil 

Bußgeldvorschriften 
 

§ 28 
Bußgeldvorschriften 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1.  eine begonnene oder durchgeführte Ausgleichs- oder 

Ersatzmaßnahme beeinträchtigt, insbesondere die da-
für in Anspruch genommenen Flächen einer mit der 
Zweckbestimmung nicht zu vereinbarenden Nutzung 
zuführt, 

2.  entgegen § 30 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
ein in § 13 Abs. 1 genanntes Biotop zerstört oder er-
heblich beeinträchtigt, 

3.  entgegen § 19 Bezeichnungen, Kennzeichen oder 
Schilder verwendet oder führt, 

4.  den Vorschriften 
  a) einer aufgrund des § 12 Abs. 1 Satz 1 oder § 15 

Abs. 2 Satz 1 erlassenen Rechtsverordnung oder 
  b) einer nach § 12 Abs. 1 Satz 3 oder § 27 erlassenen 

Satzung zuwiderhandelt, 
soweit die jeweilige Rechtsverordnung oder Satzung für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist. 
 
(2) Ordnungswidrig handelt, wer auf Wegen im Wald unbe-
fugt mit Fahrzeugen mit Motorkraft, ausgenommen Kranken-
fahrstühlen, fährt oder parkt. 
 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 können 
mit einer Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro geahndet 
werden; Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 
können mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend 
Euro geahndet werden. Kann die Person, die einen Parkver-
stoß nach Abs. 2 begangen hat, nicht ermittelt werden, gilt 
§ 25a des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung vom 
5. März 2003 (BGBl. I S. 313), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2507), entsprechend.  
 
(4) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 und 2 und 
§ 69 des Bundesnaturschutzgesetzes ist die untere Natur-
schutzbehörde. Abweichend von Satz 1 ist zuständige Ver-
waltungsbehörde in den Fällen des  
1.  § 69 Abs. 3 Nr. 6, 18 bis 21, 24, 25 und 27, Abs. 4 

Nr. 3 und 4 sowie Abs. 5 Nr. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes die obere Naturschutzbehörde, 

2.  Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b der Gemeindevorstand. 
 

§ 29 
Einziehung 

 
Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach § 28 
bezieht oder die zur Begehung einer solchen Ordnungswid-
rigkeit gebraucht wurden oder bestimmt gewesen sind, kön-
nen unter den Voraussetzungen des § 22 Abs. 2 und 3 und 
§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19. Feb-
ruar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353), eingezogen werden. 
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§ 30 
Überleitung bisheriger Ahndungsbestimmungen 

 
Soweit in Bußgeldvorschriften, die aufgrund des 
1.  a) Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935 

(RGBl. I S. 821), aufgehoben durch Gesetz vom 
19. September 1980 (GVBl. I S. 309), erlassen 
worden sind, auf dessen § 21 Abs. 2 oder 3 ver-
wiesen wird, 

  b) Hessischen Naturschutzgesetzes in der Fassung 
vom 16. April 1996 (GVBl. I S. 145), aufgehoben 
durch Gesetz vom 4. Dezember 2006 (GVBl. I 
S. 619), erlassen worden sind,  

   aa) auf dessen § 43 Abs. 3 Nr. 9 bis 11 oder 
   bb) auf dessen § 43 Abs. 2 Nr. 15 bis 17 in der 

Fassung vom 19. September 1980 (GVBl. I 
S. 309) 

  verwiesen wird, 
  c) Hessischen Naturschutzgesetzes vom 4. Dezember 

2006 (GVBl. I S. 619), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 851), er-
lassen worden sind, auf dessen § 57 Abs. 3 Nr. 9 
bis 11 verwiesen wird,  

   gelten diese Verweisungen als Verweisungen auf § 
69 Abs. 3 Nr. 2 oder 3 des Bundesnaturschutzge-
setzes  oder auf § 28 Abs. 1 Nr. 4,  

 
2.  Reichsnaturschutzgesetzes erlassen worden sind, auf 

dessen § 22 verwiesen wird, gelten diese Verweisun-
gen als Verweisungen auf § 29. 

 
Elfter Teil 

Übergangs- und Schlussvorschriften 
 

§ 31 
Übergangsvorschriften 

 
Für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Land-
schaftsplänen, deren erster förmlicher Vorbereitungsakt vor 
dem 8. Dezember 2006 erfolgt ist, gilt bis zum 31. Dezem-
ber 2011 § 4 des Hessischen Naturschutzgesetzes vom 16. 
April 1996 in der am 7. Dezember 2006 geltenden Fassung. 
 

§ 32 
Fortgeltung bisherigen Rechts 

 
(1) Rechtsverordnungen die aufgrund   
1.  der in § 48 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 des Hessischen 

Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 19. Septem-
ber 1980 genannten Rechtsvorschriften,  

2.  des Hessischen Naturschutzgesetzes vom 19. Septem-
ber 1980 oder  

3.  des Hessischen Naturschutzgesetzes vom 4. Dezember 
2006  

ergangen sind, gelten fort und können nach Maßgabe der 
Bestimmungen dieses Gesetzes geändert oder aufgehoben 
werden. Sie gelten als aufgrund des Bundesnaturschutzgeset-
zes erlassen. 
 
(2) Auf Verlangen der betroffenen Gemeinde sind Verord-
nungen, durch die geschützte Landschaftsbestandteile nach 
dem Hessischen Naturschutzgesetz in der jeweils geltenden 
Fassung innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
ausgewiesen wurden, von der unteren Naturschutzbehörde 
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aufzuheben. Bis zu ihrer Aufhebung können sie nach § 12 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 geändert werden. 
 
(3) Satzungen, die aufgrund des § 26 des Hessischen Natur-
schutzgesetzes in der Fassung vom 16. April 1996 (GVBl. I 
S. 145) oder nach § 30 des Hessischen Naturschutzgesetzes 
vom 4. Dezember 2006, in der jeweils gültigen Fassung, 
ergangen sind, gelten als Satzungen nach § 12 Abs. 1 Satz 3 
und Abs. 2 Satz 2 fort. 
 

§ 33 
Aufhebung bisherigen Rechts 

 
Es werden aufgehoben: 
1.  das Hessische Naturschutzgesetz vom 4. Dezember 

2006 und 
2.  die Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 8. Juni 

2008 (GVBl. I S. 736). 
 

§ 34 
Verordnungsermächtigungen 

 
Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Minis-
terin oder der zuständige Minister wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Regelungen zu treffen über 
1.  von diesem Gesetz abweichende Zuständigkeiten, 
2.  die Zulassung von Eingriffen und deren Kompensation 

durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Sinne des 
§ 15 Abs. 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes ins-
besondere  

  a) das Verfahren und den Zeitpunkt der Bewertung 
eines Eingriffs und von Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen, einschließlich  

   aa) der Eignung von Flächen,  
   bb) näherer Bestimmungen über den Naturraum 

und der Anforderungen, 
   cc) des nach Ausführung von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen verbleibenden Schadens 
sowie 

   dd) der Ermittlung der durchschnittlichen Kos-
ten, einschließlich der Festsetzung der Er-
satzzahlung, 

  b) die vorzulegenden Unterlagen und Berechnungen 
für das Genehmigungsverfahren und das Ersatz-
geld (Eingriffs-Ausgleichsplan), die Anforderun-
gen an einen nach öffentlichem Recht vorgesehe-
nen Fachplan oder einen landschaftspflegerischen 
Begleitplan im Sinne des § 20 Abs. 4 des Bundes-
naturschutzgesetzes sowie über Anforderungen an 
Sachkunde und Erfahrung der Personen, die diese 
Pläne erstellen, 

  c) die Vorlage von Gutachten auf Kosten des Verur-
sachers, 

  d) die Ausgestaltung der Sicherheitsleistung, 
  e) die Sicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen,  
  f) das Führen von Ökokonten im Sinne des § 16 des 

Bundesnaturschutzgesetzes, den Ökopunktehandel 
nach § 10 Abs. 6 und die Einrichtung einer zentra-
len, über das Internet für jedermann zugänglichen 
Datei zur Unterstützung des Handels mit Ökopunk-
ten auf der Grundlage des Naturschutzregisters 
nach § 4, 
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  g) die Weitergabe von Umweltinformationen, die bei 

der Planung eines Eingriffs anfallen, an die Ge-
nehmigungs- und Naturschutzbehörde, 

  h) die Anerkennung einer unter der Aufsicht des 
Landes stehenden Agentur nach § 11, 

3.  die Verwendung des Ersatzgeldes nach § 15 Abs. 6 
Satz 7 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

4.  den erforderlichen Ausgleich nach § 30 Abs. 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes für Biotope, für die nach  
§ 13 Abs. 1 die Verbote des § 30 Abs. 1 Satz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes gelten, 

5.  die Naturschutzbeiräte nach § 22, insbesondere die 
näheren Voraussetzungen für die Berufung der Mit-
glieder, das Ausscheiden aus dem Beirat, das Verfah-
ren, die Grundzüge der Geschäftsordnung, die Ge-
schäftsführung und den Ersatz von Kosten, 

6.  nähere Bestimmungen zur ehrenamtlichen Betreuung 
von Schutzgebieten durch die Naturschutzwacht nach 
§ 25, 

7.  Ausnahmen von den Verboten des § 39 Abs. 2 Satz 1 
des Bundesnaturschutzgesetzes unter den Vorausset-
zungen des § 39 Abs. 2 Satz 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes. 

In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 Nr. 2 und 3 kann von 
Bestimmungen einer Rechtsverordnung nach § 15 Abs. 7 
Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes abgewichen werden. 
 

§ 35 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft. 
 
 

Artikel 2 
Änderung des Hessischen Feld- und Forstschutzgesetzes 

 
In § 4 Abs. 1 Satz 2 des Hessischen Feld- und Forstschutzge-
setzes in der Fassung vom 13. März 1975 (GVBl. I S. 54), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Dezember 2006 
(GVBl. I S. 619), wird die Angabe "36 Abs. 2 Nr. 1 des 
Hessischen Naturschutzgesetzes" durch "39 Abs. 3 des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)" 
ersetzt. 
 
 

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben in den 
Bereichen der Landwirtschaft, der Landschaftspflege, der 

Dorf- und Regionalentwicklung und des ländlichen  
Tourismus 

 
Das Gesetz zum Vollzug von Aufgaben in den Bereichen der 
Landwirtschaft, der Landschaftspflege, der Dorf- und Regio-
nalentwicklung und des ländlichen Tourismus vom 21. März 
2005 (GVBl. I S. 229, 233), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16. Juli 2009 (GVBl. I S. 256), wird wie folgt geändert: 
1.  Dem § 1 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
  "Die für Landwirtschaft, Landschaftspflege, Dorf- 

und Regionalentwicklung sowie den ländlichen Tou-
rismus zuständige Ministerin oder der hierfür zustän-
dige Minister wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung  im Einvernehmen mit der für das Innere zustän-
digen Ministerin oder dem hierfür zuständigen Minis-
ter und der für Finanzen zuständigen Ministerin oder 
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dem hierfür zuständigen Minister abweichende Zu-
ständigkeiten zu bestimmen." 

 
2.  Nach § 1 wird als § 1a eingefügt: 

"§ 1a 
 
  Die für die Tierzucht zuständige Ministerin oder der 

hierfür zuständige Minister kann durch Rechtsverord-
nung nähere Bestimmungen für das Halten von Ho-
nigbienen treffen, insbesondere über  

  1. die Einführung, die Voraussetzungen und das 
Verfahren einer Zulassungspflicht für 

   a) das Betreiben von Belegstellen für Honig-
bienen, 

   b) das zeitweilige Verlegen von Bienenvölkern 
zur Blütenbestäubung bei Obst-, Ölfrucht- 
und Vermehrungskulturen sowie zur Nut-
zung sonstiger Kultur- und Naturtrachten, 

  2. die Errichtung von Schutzgebieten für Belegstellen 
nach Nr. 1 Buchst. a sowie 

  3. die zum Schutz der Belegstellen nach Nr. 1 
Buchst. a erforderlichen Verbote und Verhaltens-
pflichten." 

 
 

Artikel 4 
Änderung der Kompensationsverordnung 

 
Die Kompensationsverordnung vom 1. September 2005 
(GVBl. I S. 624), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
12. November 2010 (GVBl. I S. 377), wird wie folgt geän-
dert: 
1.  § 2 wird wie folgt geändert:  
  a) Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 
   "1. Der betroffene Naturraum nach § 15 Abs. 2 

Satz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes be-
stimmt sich nach Anlage 1." 

  b) Nach Abs. 2 wird als neuer Abs. 2a eingefügt: 
"(2a) Soweit nach § 34 oder § 44 Abs. 5 des Bun-
desnaturschutzgesetzes kein weitergehender Aus-
gleich erforderlich ist, gilt die Rodung eines Streu-
obstbestandes als im Sinne des § 30 Abs. 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes ausgeglichen, wenn der 
gerodete Bestand binnen eines Jahres ortsnah flä-
chengleich neu angelegt wird. Soweit bei der Ein-
griffs-Ausgleichs-Berechnung nach den Anhängen 
2 und 3 eine weitergehende Verpflichtung zum 
Ausgleich oder Ersatz besteht, so ist nach den all-
gemeinen Vorschriften Ersatz oder ein Ersatzgeld 
zu leisten." 

  c) In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe "55 des 
Hessischen Naturschutzgesetzes" durch "4 des 
Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesna-
turschutzgesetz" ersetzt. 

 
2.  § 3 erhält folgende Fassung: 

"§ 3 
 
  (1) Die nach § 10 Abs. 1 bis 4 des Hessischen Aus-

führungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz durch-
zuführende Bewertungen erfolgen nach den Maßgaben 
der Anlagen 2 und 3. Die nach § 10 Abs. 2 Satz 3 des 
Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnatur-
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schutzgesetz vorzulegenden Unterlagen ergeben sich 
aus Anlage 4. 

 
  (2) Abweichend von § 10 Abs. 3 Satz 2 des Hessi-

schen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzge-
setz ist der für jedes vollendete Kalenderjahr seit der 
Herstellung um 4 v.H. erhöhte Ausgangswert der 
Kompensationsmaßnahme maßgeblich, wenn 

  1. die Differenz zwischen Abschlusswert und Be-
standswert niedriger ist, 

  2. die Maßnahme ordnungsgemäß gepflegt und funk-
tionsfähig ist und  

  3. sie einen Ausgangswert von mindestens 25 000 
Punkten hat." 

 
(3) Das Land, eine Gemeinde oder ein Landkreis als 
Träger einer Planung, die mit Eingriffen in Natur und 
Landschaft verbunden und für die bei der Eingriffszu-
lassung nach § 7 Abs. 3 des Hessischen Ausführungs-
gesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz das Benehmen 
mit der obersten oder einer oberen Naturschutzbehör-
de herzustellen ist, hat nachzuweisen, dass in Ökokon-
ten gebuchte oder von der Agentur nach § 11 des Hes-
sischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutz-
gesetz durchgeführte Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege für den erforderlichen Aus-
gleich oder Ersatz bei Fertigstellung der Planung nicht 
verfügbar waren, soweit dies im Rahmen der für den 
Planungsträger geltenden Vorschriften möglich ist. 

 
 

Artikel 5 
Änderung der Verordnung über den Nationalpark  

Kellerwald-Edersee 
 
Die Verordnung über den Nationalpark Kellerwald-Edersee 
vom 17. Dezember 2003 (GVBl. I S. 463), geändert durch 
Verordnung vom 7. Dezember 2009 (GVBl. S. 511), wird 
wie folgt geändert: 
1.  In § 4 Abs. 2 wird die Angabe "nach § 29 des Bun-

desnaturschutzgesetzes in der bis zum 3. April 2002 
geltenden Fassung anerkannten Verbände und der 
nach § 35 Abs. 1 des Hessischen Naturschutzgesetzes 
zu beteiligenden Verbände" durch die Worte "durch 
das Land anerkannten Naturschutzvereinigungen und 
der zuständigen Bauern-, Waldbesitzer-, Jagd- und Fi-
schereiverbände" ersetzt. 

2.  In § 10 wird die Angabe "42 Satz 1 des Hessischen 
Naturschutzgesetzes" durch "67 Abs. 1 Satz 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2542)" ersetzt. 

3.  In § 12 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe "nach § 29 des 
Bundesnaturschutzgesetzes in der bis zum 3. April 
2002 geltenden Fassung anerkannten Verbände" durch 
die Worte "durch das Land anerkannten Naturschutz-
vereinigungen" ersetzt. 

4.  In § 13 Abs. 1 wird die Angabe "57 Abs. 3 Nr. 9 
Buchst. a des Hessischen Naturschutzgesetzes" durch 
"§ 28 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a des Hessischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz vom [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Hessi-
schen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzge-
setz]" ersetzt. 
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Artikel 6 
Änderung der Verordnung über die  

Natura-2000-Gebiete in Hessen 
 
Die Verordnung über die Natura 2000-Gebiete in Hessen 
vom 16. Januar 2008 (GVBl. I S. 30) wird wie folgt geän-
dert: 
1.   In § 2 Abs. 3 werden nach der Angabe "vom 6. Sep-

tember 2007 (GVBl. I S. 548)" ein Komma und die 
Angabe "geändert durch Gesetz vom  4. März 2010 
(GVBl. I S. 72)," eingefügt. 

2.  Die Anlagen 3a und 4a werden wie folgt geändert: 
  a) In Gliederungsnummer 4835-302 wird in Anlage 

3a nach dem Absatz zu Lebensraumtyp "3150 Natürli-
che eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopo-
tamions oder Hydrocharitions" und vor dem Absatz zu 
dem Lebensraumtyp "4030 Trockene europäische Hei-
den" eingefügt: 

  "3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit 
Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitri-
cho-Batrachion 
– Erhaltung der Gewässerqualität und einer natürli-

chen oder naturnahen Fließgewässerdynamik 
– Erhaltung der Durchgängigkeit für Gewässerorga-

nismen" 
  b) In Gliederungsnummer 4622-302 erhält Anlage 4a 

folgende Fassung:  
   "Anlage 4a Ergänzende textliche Beschreibung der 

Gebietsgrenze:  
   RP: Kassel Landkreis: Kassel Gemeinde: Ha-

bichtswald  
   Gemarkung: Dörnberg  
   Flur: 20, Flurstück: 185/99"  
   Der Grenzverlauf im Bereich des Steinbruchs 

Silbersee stellt sich folgendermaßen dar:  Ab dem 
Vermessungspunkt (Rechtswert: 3525831,30 und 
Hochwert: 5688387,18) verläuft die Grenze an der 
östlichen Flurstückskante ca. 50 m südwärts auf 
dem Forstweg, bis dieser von dem Graben aus der 
Wuhlhagenwiese unterführt wird (Rechtswert: 
3525850,28 und Hochwert: 5688357,06), dann 
quer über den Forstweg und weiter entlang des 
Grabens bis zur Grenze von Flurstück 69/2. 

   RP: Kassel Landkreis: Kassel Gemeinde: Ha-
bichtswald  

   Gemarkung: Dörnberg  
   Flur: 20, Flurstück 104/1 
   Der Grenzverlauf im Bereich des Steinbruchs 

Silbersee stellt sich folgendermaßen dar: Ausge-
hend vom Knickpunkt des Grabens gen Osten in 
Flurstück 69/2 (Rechtswert: 3525909,10 und 
Hochwert: 5688405,90)  verläuft die Grenze 20 m 
entlang des Grabens (Graben ist nicht Bestandteil 
des Gebiets) bis zum Vermessungspunkt (Rechts-
wert: 3525920,73 und Hochwert: 5688413,18). 
Dann 30 m nach Norden bis zur Nutzungsgrenze 
des Steinbruchs. Der Nutzungsgrenze wird Rich-
tung Nord-Osten gefolgt, bis der Wanderweg Nr. 
34 nach Nord-Westen abbiegt. Von hier aus dem 
Wanderweg Richtung Nord-Westen entlang bis 
zum Schnittpunkt der Flurstücke 104/1, 180/64 
und 188/106. 



- 26 - 
  
   RP: Kassel Landkreis: Kassel Gemeinde: Ha-

bichtswald  
   Gemarkung: Dörnberg  
   Flur: 20, Flurstück 69/2 (Teilblatt 1) 
   Der Grenzverlauf im Bereich des Steinbruchs 

Silbersee stellt sich folgendermaßen dar: Bevor die 
Grenze des Flurstücks 69/2 scharf nach Osten ab-
knickt, verläuft die Grenze auf einer Linie nach 
Süden, bis diese nach ca. 25 m auf den Wander-
weg Nr. 34 trifft (Rechtswert: 3525512,00 und 
Hochwert: 5688673,01). Von hier aus dem Wan-
derweg Richtung Westen folgend, der parallel zur 
Abbaukante verläuft. Dieser stößt weiter südlich 
auf einen Forstweg (Rechtswert: 3525422,33 und 
Hochwert: 5688462,86). Von hier verläuft die 
Grenze auf dem Forstweg Richtung Osten bis zum 
Schnittpunkt der Flurstücksgrenze zwischen den 
Flurstücken 69/2 und 185/99 (Rechtswert: 
3525831,30 und Hochwert: 5688387,18). Im an-
grenzenden Flurstück 185/99 bildet der Forstweg 
die Grenze, bis der Graben diesen quert (Rechts-
wert: 3525850,28 und Hochwert: 5688357,06) und 
wieder in das Flurstück 69/2 eintritt (Rechtswert: 
3525856,85 und Hochwert: 5688365,22). Entlang 
des Grabens bis zu dessen Abknickung nach Osten 
(Rechtswert: 3525909,10 und Hochwert: 
5688405,90). Nach ca. 5 m wird die Grenze zu 
Flurstück 104/1 gequert. 

   RP: Kassel Landkreis: Kassel Gemeinde: Ha-
bichtswald  

   Gemarkung: Dörnberg  
   Flur: 11, Flurstück 6/25 (Teilblatt 3) 
   In den Bereichen, wo die Gebietsgrenze von den 

Flurstücks- oder Nutzungsgrenzen des amtlichen 
Liegenschaftskatasters abweicht, folgt sie vor Ort 
erkennbaren Schneisen, Wanderwegen, forstlichen 
Abteilungsgrenzen oder dem forstlichen Wegenetz. 
Die Wege selbst sind dann nicht Bestandteil des 
FFH-Gebietes.  

   RP: Kassel Landkreis: Kassel Gemeinde: Ha-
bichtswald  

   Gemarkung: Dörnberg  
   Flur:20, Flurstück 101/3  
   Der Grenzverlauf im Bereich des Steinbruchs 

Silbersee stellt sich folgendermaßen dar: Von hier 
aus 8º Richtung Ost-Süd bis zur Flurstücksgrenze 
(Rechtswert: 3525618,80 und Hochwert 
5688330,84)." 

  c) In Gliederungsnummer 4725-306, Anlage 4a, 
Unterabschnitt RP: Kassel, Landkreis: Werra-
Meißner, Gemeinde: Meißner, Gemarkung: Vo-
ckerode, Flur 21, Flurstück: 37/12 (Teilblatt 4) 
Satz 3 wird das Wort "hiet" durch "hier" ersetzt. 

  d) Die Gliederungsnummer 5621-301 erhält folgende 
Bezeichnung:  

 
   "5621-301 Gewässersystem der Bracht 
 

Regierungs-
präsidium: 

Darmstadt Gemeinde: Birstein, Brachttal, 
Gedern, Kefenrod 

Landkreis: Main-Kinzig-Kreis 
Wetteraukreis 

Größe: 53,7 ha" 
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  e) Die Gliederungsnummer 5624-306 erhält folgende 

Bezeichnung: 
   "5624-301 Nickus-Hoherdin  
 

Regierungs-
präsidium: 

Darmstadt, 
Kassel 

Gemeinde: Schlüchtern, Sinntal, 
Kalbach 

Landkreis: Main-Kinzig-Kreis, 
Fulda 

Größe: 1005,0 ha" 

 
  f) In den Gliederungsnummern 5716-301 und 5716-

302 wird in Anlage 3a nach der Zahl "6230" je-
weils die Angabe "*" eingefügt. 

  g) Gliederungsnummer 5716-305, Anlage 4a, Unter-
abschnitt RP: Darmstadt, Landkreis: Hochtau-
nuskreis, Gemeinde: Oberursel, Gemarkung:  
Oberursel, Flur: 100, Flurstück: 9069/4 (Teilblatt 
1) erhält folgende Fassung: 

   "Innerhalb des Flurstückes 9069/4 entspricht die 
Ostgrenze der Verlängerung der aus Süden kom-
menden Flurstücksgrenze." 

  h) In der Gliederungsnummer  5821-303, Anlage 4a  
werden die Worte  "Flur null, Flurstück null" 
durch die Angabe "Flur: 48, Flurstück: 142" er-
setzt." 

  i) In der Gliederungsnummer 6019-303 wird die 
Anlage 4a wie folgt geändert: 

   aa) Der Unterabschnitt RP: Darmstadt Land-
kreis: Darmstadt-Dieburg Gemeinde: Groß-
Zimmern Gemarkung: Groß-Zimmern Flur: 
5, Flurstück: 76 (Teilblatt 2) wird aufgeho-
ben. 

   bb) Der Unterabschnitt RP: Darmstadt Land-
kreis: Darmstadt-Dieburg Gemeinde: Groß-
Zimmern Gemarkung: Groß-Zimmern Flur: 
5, Flurstück: 80/2 (Teilblatt 2); Flur: 5, 
Flurstück: 151/1 (Teilblatt 2); Flur: 5, Flur-
stück: 151/2 (Teilblatt 2); Flur: 5, Flur-
stück: 167 (Teilblatt 2) erhält folgende Fas-
sung: 

    "RP: Darmstadt Landkreis: Darmstadt-
Dieburg Gemeinde: Groß-Zimmern Gemar-
kung Groß-Zimmern, Flur 5, Flurstück 
80/2, Flurstück 80/3, Flurstück 151/2, 
Flurstück 167 und  Flurstück 151/1  (Alle 
Teilblatt 2)  

    Die Grenze des Gebietes im Flurstück 80/2 
Flur 5 in der Gemarkung Großzimmern 
verläuft vom Schnittpunkt der Flurstücke 
162, 168 und 80/2 auf dem sich in südwest-
licher Richtung erstreckenden Damm bis 
zur Grenze zum Flurstück 80/3, in diesem 
dem Damm folgend, bis zur Grenze des 
Flurstückes 151/2. Der Weg auf der 
Dammkrone gehört nicht zum Schutzgebiet. 
Von dort aus durch die Flurstücke 151/2, 
167 und 151/1 bis zur Grenzen des Flurstü-
ckes 76. Die Grenze des Schutzgebietes 
verläuft dann in südöstlicher Richtung ent-
lang der Flurstücksgrenze bis zum Schnitt-
punkt zwischen dem Flurstück 77/2 und 
151/1." 

  j) In Gliederungsnummer 6218-302, Anlage 4a, 
Unterabschnitt  RP: Darmstadt, Landkreis: Darm-
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stadt-Dieburg, Gemeinde: Fischbachtal,  Gemar-
kung Niedernhausen, Flur 4, Flurstück 3 (Teilblatt 
4) wird die Angabe "Flur 1 Nr. 54" durch "Flur 1 
Nr. 54/1" ersetzt. 

  k) In Gliederungsnummer 6419-307, Anlage 4a, wird 
die Unterabschnittsbezeichnung  "RP: Darmstadt 
Landkreis: Odenwaldkreis Gemeinde: Rothenberg 
Gemarkung: Finkenbach Flur: null, Flurstück 19 
(Teilblatt 1); Flur: null, Flurstück 23 (Teilblatt 1); 
Flur null, Flurstück 24 (Teilblatt1)" durch "RP: 
Darmstadt Landkreis: Odenwaldkreis Gemeinde: 
Rothenberg Gemarkung: Finkenbach Flur: 10, 
Flurstück 19 (Teilblatt 1); Flur: 10, Flurstück 23 
(Teilblatt 1); Flur 10, Flurstück 24 (Teilblatt 1)" 
ersetzt. 

 
 

Artikel 7 
Änderung der Zuständigkeitsverordnung Landwirtschaft, 

Forsten und Naturschutz 
 
Die Zuständigkeitsverordnung Landwirtschaft, Forsten und 
Naturschutz vom 2. Juni 1999 (GVBl. I S. 319), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I 
S. 739), wird wie folgt geändert: 
1.  In § 1 Abs. 2 wird die Angabe "43 Abs. 8 Satz 4" 

durch "45 Abs. 7 Satz 4" und die Angabe "42" durch 
"44" ersetzt. 

2.  § 9 Nr. 1 Buchst. c wird aufgehoben. 
 
 

Artikel 8 
Zuständigkeitsvorbehalt 

 
Soweit durch dieses Gesetz Rechtsverordnungen geändert 
werden, bleibt die Befugnis der zuständigen Stellen, die Ver-
ordnungen künftig zu ändern oder aufzuheben, unberührt. 
 
 

Artikel 9 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 
 
 
Die Übereinstimmung mit dem in der 60. Plenarsitzung des 
Hessischen Landtags am 18. November 2010 gefassten Be-
schluss beurkundet in Vertretung des Präsidenten des Hessi-
schen Landtags: 
 
 
 
 

 
Vizepräsident des Landtags 
 
Wiesbaden, den 18. November 2010 

 


